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Beschluss:

Das als Anlage beigefügte Standardraumprogramm (SRP) für 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen 
wird beschlossen.

Sachverhalt:

Für den Neubau von Sporthallen, den Umbau oder die Erweiterung entwickelt die Verwal-
tung standortspezifische Raumprogramme, die den politischen Gremien zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt werden. Bis zur Erstellung der Raumprogrammvorlagen gibt es 
einen intensiven Abstimmungsprozess mit dem Behindertenbeirat Braunschweig e. V. und 
insbesondere zwischen Schul-, Hochbau-, Sport- und Finanzverwaltung. Dieser Abstim-
mungsprozess kann künftig durch das SRP für 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen verkürzt wer-
den, da in diesem allgemeingültige Standards festgelegt werden, die einen Orientierungs-
rahmen bei der Planung konkreter Einzelprojekte bieten. Dieses SRP soll zukünftig für jeden 
Sporthallenneubau, Um- und Erweiterungsbau zugrunde gelegt werden. Für jede dieser 
Maßnahmen wird auch weiterhin ein individuelles Raumprogramm auf der Grundlage des zu 
beschließenden SRP entwickelt.

Erläuterungen zum Raumprogramm (siehe Anlage):

 Im Rahmen der Inklusion werden alle Räumlichkeiten barrierefrei eingerichtet, es han-
delt sich jedoch nicht um ein SRP für „Inklusionsschwerpunktsporthallen“. 

 Die lichte Hallenhöhe für die 2- und 3-Fach-Sporthalle beträgt 8 m, um nationalen Wett-
kampf- und Trainingsbetrieb in den meisten Sportarten durchführen zu können.

 Für 2-Fach-Sporthallen ist im Einzelfall für das konkrete Projekt die Einrichtung einer Tri-
büne zu prüfen. 3-Fach-Sporthallen werden grundsätzlich mit Tribüne geplant.

 Bei der Einrichtung von Tribünen wird aus sportfachlicher Sicht und auch vom Behinder-
tenbeirat e. V. eine erhöhte Lage (mind. +2,30 m oder Obergeschoss) aufgrund zu be-
rücksichtigender Sicherheitsaspekte des Anprallschutzes empfohlen.

 Für 2- und 3-Fach-Sporthallen ist der Regieraum mit einer Größe von 10 m² wettkampf-
sportgeeignet.

 Die Integration der behindertengerechten Umkleide- und Sanitärräume für Schülerinnen 
und Schüler sowie für Sportlerinnen und Sportler erfolgt im Rahmen der „vollen Inklusi-
on“ in die allgemeinen Sanitär- und Umkleideräume. Hierzu werden die Umkleideräume 
auf 22 m² vergrößert. Auf Vorschlag des Behindertenbeirats werden in den Duschräu-



men zwei Eckduschen mit Vorrichtungen für mobilitätseingeschränkte Personen einge-
richtet.

 Bei der 1-Fach-Sporthalle ist der Umkleideraum-Übungsleiter auf 12 m² vergrößert, da 
der Sanitätsraum integriert ist.

 Für alle Sporthallengrößen wird eine Umkleidekabine/Sanitärraum für Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter behindertengerecht ausgestattet.

.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Standardraumprogramm für 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen 



Standardraumprogramm

für 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen

Anlage 1

Bemerkungen

1 2 3

Sportfläche

15x27m

x5,5 m

1 Hallenteil

45x22m

x8 m

2 Hallenteile

45x27m

x8 m

3 Hallenteile

8 m lichte Höhe erforderlich für multifunktionalen 

Sportbetrieb (nationaler Wettkampf- und 

Trainingsbetrieb, Trampolinsport)

Raumbezeichnung Anzahl Größe m² Anzahl Größe m² Anzahl Größe m²

Sportfläche 1 405 405 1 990 990 1 1215 1215 2- bzw. 3-Fach teilbar

Geräteraum 1 68 68 1 107,5 107,5 1 135 135 gem. DIN 18032 + Mehrfläche Großgerät

Geräteraum Vereinssport 1 8 8 1 15 15 1 15 15 separat verschließbar

Außengeräteraum 1 20 20 1 20 20 1 20 20 gem. DIN 18032 für Außensport

Tribüne inkl. Rollstuhlaufstellflächen

(standortabhängig)
1 125 125 1 125 125 max. 200 Personen x1

Regieraum

(wettkampfsportgeeignet)
1 10 10 1 10 10 zentrale Lage an Sportfläche

Eingangsbereich 1 20 20 1 30 30 1 35 35 Richtwert ohne Verkehrsfläche, konzeptabhängig

WC D (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 5 5 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC x2

WC H (Besucher/Sportler) 1 7 7 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC, mind. 1 Urinal (Ur) x2

WC Beh. (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 WC, 1 WB

Sanitätsraum 1 8 8 1 15 15

bei 3-Fach-Sporthalle gem. Arbeitsstättenrichtlinie 

(ASR A4.3), mit Hallenwart und ggf. mit  

Wickelplatz, eingangsnah

Umkleiden 2 22 44 4 22 88 6 22 132 jeweils bis zu 20 Schülerinnen und Schüler (SuS) x3

Waschraum Umkleide 2 14 28 4 14 56 6 14 84
3 Du (2 Eckduschen), 1 Du barrierefrei, 2 WB (bzw. 

eine Reihenanlage),                                    
x4

WC Umkleidebereich, barrierefrei 2 6 12 4 6 24 6 6 36
1 WC, 1 WB, 1 Ur

für alle SuS

Übungsleiter 1 1 12 12 1 10 10 1 10 10 bei 1-Fach-Sporthalle inkl. Sanitätsraum x5

Dusche/WC/WB 1 7 7 1 7 7 1 7 7
1 WC, 1 Du, 1 WB

barrierefrei gem. DIN 18040

Übungsleiter 2 1 7 7 1 7 7 entfällt bei der 1-Fach-Sporthalle

Dusche/WC/WB 1 3 3 1 3 3 entfällt bei der 1-Fach-Sporthalle

Übungsleiter 3 1 7 7 entfällt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle

Dusche/WC/WB 1 3 3 entfällt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle

Reinigungsgeräte, Putzlager 1 8 8 1 8 8 1 8 8 auch als Personalumkleide zu nutzen

Reinigungsgeräteraum 1 4 1 4
nur wenn 2. Geschossebene vorhanden und 

Kabine des Aufzuges < 1,1 x 1,4m

Haustechnik 1 20 20 1 43 43 1 50 50
Richtwert, konzeptabhängig

Größe nach örtl. Gegebenheiten

Hausanschlussraum 1 5 5 1 5 5 1 5 5 Richtwert

Gesamtfläche in m²

(ohne Verkehrsfläche)
675 1.583 1.948

x1

x2

x3

x4

x5

ab 2-Fach-Sporthalle Objektzahl von WC/UR erhöhen (mind. 2 WC (D), 1 WC, 2 UR (H))

mind. 10 ldf. m Umkleidebank (0,40 m Banklänge pro Benutzerin/Benutzer, 2 m Banklänge pro Benutzerin/Benutzer,

Gesamtfläche je Kleineinheit 42 m² (Umkleide+Waschraum+WC). Vorgabe aus Gründen der Inklusion ist die Nutzung von 

Duschplatz und WC direkt aus der Umkleide auch für Sportlerinnen und Sportler mit besonderen Anforderungen

für Lehrkräfte / Trainerinnen und Trainer mit Beeinträchtigungen, auch für Sportlerinnen und Sportler mit besond. Pflegebedarf

je weiterer barrierefreier Duschplatz Mehrfläche erforderlich

Hinweis Aufzug: Lichtes Kabineninnenmaß 

mind. 1,1 x 1,4 m (DIN EN 81-70 Tab. 1, Typ 2)

Fach

Richtwert, 0,5 m² pro Sitzplatz + Rollstuhlaufstellflächen, Ebenenlage + Flächengröße konzeptabhängig

bei Vereins- und Wettkampfsport möglichst baulich abgetrennt (Bande mit Anprallschutz)

Hinweis Ebenenlage: Aus Sicht von Sportreferat und Behindertenbeirat wird eine erhöhte Lage (mind. +2,30 m oder 

Obergeschoss) grundsätzlich empfohlen 
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